
OBAS Seiteneinstieg WIWI
Beitrag von „Sissymaus“ vom 24. Mai 2023 15:00

Zitat von kc1706

Kann man sich auf so eine Aussage verlassen oder wie kann ich mich nochmal
absichern?

Keine Behörde wird sich zu einer verbindlichen Aussage hinreißen lassen. Das wird erst im
Bewerbungsverfahren geklärt.
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